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Leistungsfahigkeit der Mitarbeiter fiir die Unternehmen ver-
bunden ist.

Die Schlussfolgerungen fasst Dr. Griinewald in folgenden
Sétzen zusammen, die auch bei der Industrie und beim tech-
nischen Fachschulwesen unseres Landes beherzigt zu werden
verdienen:

Was in den USA schon vor Jahren weitblickend in die
Wege geleitet worden idst, duldet bei uns keinen lingeren
Aufschub mehr, wenn wir uns nicht selbst aus dem Wett-
bewerb mit anderen Industrievélkern ausschalten wollen.
Notwendig ist bei jedem Ingenieur und Naturwissenschafter
die klare Erkenntnis, dass nur eine dauernde nachhaltige
Weiterbildung den perscnlichen Leistungsstand und den An-
schluss an die neuen wissenschaftlichen Erkenntnisse und
Verfahren erhalten kann.

Die Industrie muss noch wesentlich mehr als bisher er-
kennen, dass unsere technische Entwicklung mit der in an-

Die Ausniitzungsziffer
Von Dr. W. H. Real, Stadtplanarchitekt von Winterthur

4. Das Mass der Ausniitzungsziffer

Wie aus den bisher festgestellten Tatsachen hervorgeht,
bestehen gewisse Zusammenhénge und zwingende Abhingig-
keiten, die durch die AZ bestimmt werden. Daher ist die Fest-
setzung des Masses der AZ fiir die verschiedenen Wohnzonen
einer BO nicht gleichgiiltig. Sie steht weder im politischen
Ermessen, noch darf sie willkiirlich angenommen werden. Und
doch kann man in verschiedenen rechtskriiftigen BO aus-
einandergehende AZ fiir gleiche Zonen feststellen. Die Ar-
beitsgemeinschaft kommunaler Bauamtsleiter des Nieder-
séchsischen Stiddtebundes erw#hnt dass die im neuen Bun-
desbaugesetz mit Geschossflichenzahl bezeichnete AZ fiir die
im Planungsgebiet ausgewiesenen ein-, zwei-, drei und acht-
geschossigen Wohnhéduser mit 0,15, 0,44 und 1,00 festge-
setzt worden ist. Fiir das ganze Gebiet, einschliesslich Griin-
fléchen betrage die AZ 0,15 (!). Der Bauausschuss des Deut-
schen Stddtebundes sei ferner der Auffassung, dass die fiir
Kerngebiete vorgesehene Geschossflichenzahl von 2,00 sehr
hoch ist. In neuen Baugebieten sei diese Ausniitzbarkeit zu
hoch und fithre zu neuen Sanierungsgebieten [1, S. 66]. Trotz
diesen nicht neuen Erkenntnissen sind in der BO Aarau AZ
von 2 und 2,5 festgesetzt und vom RR genehmigt worden
(vgl. nachstehende Tabelle 12). Das Hochbautengesetz von
Baselstadt enthdlt die AZ von 0,6 fiir die Wohnzone mit
zweigeschossiger, offener Bebauung bis zu 2,5 fiir die sechs-
geschossige Bebauung in der Innenstadt. Kuttler ist auch der
Auffassung dass die AZ «verhdltnisméssig hoch» seien
[7, S.41]. Dabei wird in Basel noch {iberdies mit der Brutto-
Grundstiicksfliache, d. h. mit der um den Strassenanteil ver-
grosserten Parzellenfléiche gerechnet.

Eine zu hohe AZ verursacht eine zu grosse Wohndichte,
d. h. eine in verschiedener Hinsicht nicht zu verantwortende
Zusammenballung von Menschen. Diese hat aber eine uner-
wiinschte Steigerung der Landwerte zur Folge. Auch wenn
eine zahlenméissige Minderheit von Grundeigentiimern an
einer solchen Entwicklung stark interessiert ist, so hat die
Mehrheit der Nicht-Landeigentiimer unter diesen Auswirkun-
gen zu leiden: Der Mieter, weil die hGheren Bodenpreise auf
den Mietzins abgewdlzt werden — und die Oeffentlichkeit,
weil der Lianderwerb der Gemeinde fiir die Befriedigung der
verschiedensten offentlichen Bedlirfnisse und Belange an-
ndahernd 50 9% der ganzen Gemeindegebietsfliche erfordert
36k i)

Wenn man davon ausgeht, dass ein einzelnes Gebaude
auf einem bestimmten, nicht zu grossen Grundstiick in sei-
nem Kubus durch die konventionellen Bestimmungen einer
BO, wie Geschosszahl, Grenz- und Gebdudeabstinde bestimmt
wird, dann sind dabei auch die Minimalanforderungen von
Lichteinfallwinkel und von Wohn- sowie Wohnungsdichte
usw. mitberiicksichtigt. Daraus ldsst sich aber auch die nor-
male AZ errechnen. Eine Bestédtigung dieser Werte ergibt
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deren Léndern nur dann Schritt zu halten vermag, wenn wir
die gleichen Anstrengungen auf dem Gebiet der dauernden
systematischen Fortbildung unseres technischen Personals
machen. Das bedeutet die Férderung und den Ausbau der
Einrichtungen, die auf dem Gebiet der Technik fiir die Wei-
terbildung schon bestehen, und die Erkenntnis, dass die Ent-
sendung von Mitarbeitern zu Lehrgéngen im eigenen Inter-
esse des Unternehmens liegt.

Die Technischen Hochschulen und die Ingenieurschulen
sind aufgerufen, am Aufbau leistungsfdhiger Fortbildungs-
einrichtungen durch Stellung von Lehrkriften, Unterrichts-
sdlen, Laboratorien und Unterrichtsmitteln nach Kriften
mitzuwirken, Die Ausbildung der Studierenden zu Ingenieu-
ren und Naturwissenschaftern muss in einer den Bediirfnis-
sen der Wirtschaft und der technischen Entwicklung ent-
sprechenden hochwertigen Weiterbildung ihre Erginzung
und Fortsetzung finden.

Schluss von Seite 60 DK 711.644

sich ferner aus teils mehr als hundert aus der Praxis ausge-
wéhlten errechneten Beispielen [14, S.24].

Tabelle 8. Berechnung normaler Ausniitzungsziffern bei
verschiedener Geschosszahl

Haustyp Geschoss- Ausniitzungs- Regel — AZ

zahl ziffer

AZ

freistehend, Doppel 114 0,2000
Reihen 115 0,3000 0:2000
freistehend, Doppel 2 0,2500
Reihen 2 0,4000 02000
freistehend, Doppel 3 0,6000
Reihen 3 0,6500 0,6000
freistehend, Doppel 4 0,8000
Reihen 4 0,8500 0,8000
freistehend, Doppel D 1,0000
Reihen 5 1,5000 1,0000

4.1. Das Hochstmass der AZ

Genau so wie die Abstandsbestimmungen in BauG oder
in BO als Mindestmasse eingehalten werden miisen, so be-
stimmt die AZ in BO das hochst zuldssige Mass, das nicht
liberschritten werden darf. Die AZ ist eine <«absolut zwin-
gende Schranke» jeder Ausnahmebewilligung gegeniiber
[20, S.123 und dort zit. weitere Literaturangaben]. Der AZ
wohnt die Funktion zur Wahrung der Rechtsgleichheit inne.
Daher darf die AZ selber nicht zum Gegenstand von Aus-
nahmen gemacht werden, Es sprechen nicht nur rechtliche
Grinde dagegen, sondern planerisch-technische, wie die
unter 3.2. erwdhnte, damit nicht mehr gewdhrleistete Hochst-
wohnungszahl bzw. Wohnungsdichte, sowie die unter 3.4.
aufgefiihrte Garantie der lockeren oder dichteren Ueber-
bauung bezliglich der uniiberbauten Flidchen im Siedlungs-
gebiet, sowie endlich die unter 3.5. beschriebene Wohndichte
als wichtigste Bestimmung. Die Differenzen im Mass der AZ
wirken sich um so stirker aus, je grosser die Fldche des
gegebenen Grundstiickes ist. Dies wird aus folgenden Bei-
spielen ersichtlich.

Tabelle 9. Differenz im Mass der AZ als Funktion der
Grundstlicksflache
PFI1 AZ WEIT Differenz in
der WFIT
800 m2 0,6 480 m2 ”
800 0,65 520 A
10 000 m?2 0,6 6 000 m2 :
10 000 0.65 6 500 bo0Rm
30 000 m2 0,6 18 000 m= z
30 000 0,65 19 500 0t
77



Tabelle 10.

Geschoss- AZ PF] 700 m2 1000 m?2

zahl WFIT p: WFIT X
11 0,250 175 1,944 250 2,78
2 0,400 280 3,11 400 4,44
3 0,600 420 4,67 600 6,67
4 0,800 560 6,22 800 8,89
5 1,000 700 7,77 1000 afalalak

Das Mehrmass von z. B. 1500 m2 WFIT erlaubt immerhin
zusétzlich 15 Wohnungen zu erstellen, die z.B. in einem
flinfgeschossigen Mehrfamilienhaus mit je 3 Wohnungen pro
Geschoss angeordnet werden konnen.

4.2. HEinfluss der Parzellengrosse auf die Kombinationsmog-
lichkeiten der Bebauung

Geht man von einer durchschnittlichen Wohnungsgrosse
von 90 m2 Bruttonutzfliche aus (vgl. Tabelle 5), dann ver-
mehren sich die Kombinationsmoéglichkeiten je o6fter ein Viel-
faches dieser Zahl in der aus einer gegebenen Grundstiicks-
flache und der festgesetzten AZ resultierenden totalen Brutto-
nutzfliche enthalten ist. Je grosser die daraus sich er-
gebende Wohnungszahl ist, je mehr Mobglichkeiten bieten
sich filir die Anordnung verschiedener Bautypen nach diffe-
renzierten Geschosszahlen. Das Vielfache der sich ergeben-
den Wohnungszahl wird je nach der resultierenden Brutto-
nutzflédche aus Tabelle 10 ersichtlich.

Auch Tabelle 10 verdeutlicht, dass fiir die differenzierte
Bauweise nach Richtplan eine Mindest-Grundstiicksfliche
von 6000 m2 notwendig ist (vgl. 2.6. und Tafel IV). Aus die-
ser Tatsache ergibt sich die Erkenntnis, dass nur Eigen-
timer von mindestens 6000 m2 Landfldche die differenzierte
Bauweise anwenden kénnen und um so mehr privilegiert wer-
den, je zahlreichere Losungsmoglichkeiten auf einer grosse-
ren Parzellenfliche angeordnet werden kénnen., Die revi-
dierte BO der Stadt Ziirich (Vorlage des Stadtrates vom
29. 12. 1961) setzt fiir die Einzelbauweise keine AZ fest.
Diese soll von Fall zu Fall je nach der Grundstiicksgrosse
unter Wahrung der zonengeméissen Abstandbestimmungen
eigens ermittelt werden. Fiir die «Arealbebauungs bestimmt
Art. 33 folgende Hochst-AZ 1,5; 1,2; 0,9 und 0,7.

Die Awusscheidung der differenzierten Bauweise nach
Richtplan kann nach zwei Gesichtspunkten erfolgen: HEnt-
weder sind im Zonenplan bestimmte grossere zusammenhin-
gende Gebiete zu umranden, innerhalb welchen die differen-
zierte Bauweise zugelassen ist (dabei erfolgt die Begren-
zung nach der Ueberlegung, dass sich nach Katasterplan
bereits vorwiegend grossere Parzellen befinden und, dass
daher in diesen noch wuniiberbauten Gegenden konzentriert
auch stéddtebaulich gut, neue Quartiere entstehen werden)
oder es kann die differenzierte Bauweise iiberall auf dem
Stadtgebiet in einzelnen Wohnzonen zugestanden werden.
Dann konnen sich jedoch im 6rtlichen Bereich rein stidte-
bauliche Zufilligkeiten ergeben, je nachdem es gelingt, da
oder (dort mehrere Liegenschaften zusammenzukaufen, um die
Mindestflache von 6000 m2 zu erreichen. Ich méchte der erst-
genannten Méglichkeit den Vorzug geben.

4.3. Privilegierung der differenzierten Bawweise nach Richt-
plan

Das Bild der Stédte ist einem steten Wandel unterworfen.
Hs werden nicht nur in baulich tiberalterten Quartieren Ein-
zel- oder Gesamtsanierungen vorgenommen, es entstehen
auch neue Quartiere, die sich entweder aus vielen Einzel-
bauten zusammensetzen, oder sich als ganze in sich geschlos-
sene Siedlungen formen.

Der Wachstumsprozess in den Stddten vollzieht sich
heute auf der ganzen Welt beédngstigend rasch, Diese Ent-
wicklung zeigt zwei hauptsichliche Erscheinungen: Zum
einen die Richtungslosigkeit in den Auffassungen {iber
Aesthetik, zum andern das Bestreben, eine moglichst wirt-
schaftliche und zugleich am meisten Rendite versprechende
Bauweise zu finden, wobei eine Eingliederung der Bauten
vernachlissigt wird. Die Wandlungen in den Ansichten iiber
Aesthetik ist bedenklich: [13; 15; 18, S. 144 und 145, Anmer-
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Gegebene Grundstiicksgrosse, Bruttonutzflache und Vielfaches (X) einer durchschnittlichen Wohnungsgrésse von 90 m?

2000 m?2 5000 m?2 8000 m2
WFIT X WFIT X WFIT X
500 5,55 750 8,33 2000 22,22
800 8,89 2000 22,22 3200 35,35
1200 13,33 3000 33,33 4800 53,33
1600 17,78 4000 44,44 6400 71,11
2000 22,22 5000 55,55 8000 88,89

kung 17]. Und doch ist festz:uhalten, dass nach einheitlichen
Plénen erstellte Siedlungen im allgemeinen bessere Losun-
gen im Stddtebild ergeben als ein Sammelsurium einzelner,
zusammenhanglos erstellter Bauten. Hierin liegt auch das
offentliche Interesse, die differenzierte Bauweise nach Richt-
plan zu erméglichen. Fiir den einzelnen Landeigentiimer wird
der Verkauf seines Bodens en bloc nur dann interessant,
wenn er damit einen hoheren Landpreis erzielen kann. Der
Baulustige wird anderseits nur dann zur differenzierten Bau-
weise greifen, wenn er nicht nur das Privileg zu einer frei-
heitlicheren Gestaltung der kubischen Anordnung seiner Bau-
korper erhdlt, sondern wenn ihm auch fiir diese Bauart
womdoglich eine etwas hohere Ausniitzung des Baulandes zu-
gestanden wird.

Wenn die AZ primér als Mittel dient, die Rechtsgleich-
heit einzuhalten, dann stellt sich die Frage, ob die AZ grund-
sétzlich fiir die differenzierte Bauweise nach Richtplan {iber-
haupt erhdht werden darf und wenn ja, wie viel die Erho-
hung betragen soll. Fraglich erscheint mir, ob es rechtlich
haltbar ist, wenn z. B. der Regierungsrat schon verschie-
dentlich neuere BO genehmigt hat, die eine Erhohung der
AZ filir diese Sonderbauweise statuieren und, dass er damit
ein quasi Gewohnheitsrecht geschaffen habe. Wie vorstehend
dargelegt, gestattet eine grossere Parzelle resp. eine mehr
als 6000 m2 messende Baulandfliche ohnehin grossere Ge-
staltungsmoglichkeiten. Ist aber diese Tatsache allein nicht
schon ein Privileg ? Geht die Bevorzugung so weit, dass da-
mit die Einzelbauweise zu stark benachteiligt wird, dann ist
sie zweifellos zu verwerfen und gar nicht mehr statthaft.
Von Schulthess kommt in seiner Dissertation zu einer Ab-
lehnung aus rechtlichen Griinden [17] wé&hrend Vollenweider
sich bemiiht, den stddtebaulichen Intentionen weitgehendst
Rechnung zu tragen [18],

4.4. Die abgestufte AZ

Wohl um den Anreiz der differenzierten Bauweise noch
zu vergrossern, ist beabsichtigt, eine nach den Grundstiick-
grossen abgestufte AZ in BO zu verankern (Tabelle 11).

Tabelle 11. AZ in der Abstufung nach Grundstiicksgrossen
Geschoss- Grundstiickgrossen m?2

zahl 5000 7000 10 000

AZ AZ AZ
2 0,40 0,45 0,50
3 0,60 0,65 0,70
4 0,80 0,85 0,90
5 1,00 1,05 1,10

Wenn aber, wie schon ausgefiihrt wurde, grossere Grund-
stiicksflichen ohnehin vermehrte Moglichkeiten der gestal-
terischen Anordnung von Baukuben zulassen, dann ist es
doch fragwiirdig, weshalb zusétzlich auch noch eine erhdhte
Ausniitzung zugestanden werden soll. Zudem ist die Ab-
stufung ohne Interpolation der AZ fiir die zwischen den starr
angegebenen Grundstiicksflichen ungerecht und schwerlich
zu begriinden. Ein verfeinertes System stellt demgegentiber
die gleitende AZ dar.

45, Die gleitende AZ

Wenn man eine gewéhlte Abstufung der AZ als gra-
phische Kurve auftrigt, wie dies beispielsweise in der BO
Aarau gemacht worden ist [20, S.305 bis 307, Anhang II
bis IV], so kann fiir jede Grundstiicksfliche die entspre-
chende AZ eindeutig herausgelesen werden.
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Tabelle 12. Gleitende AZ in der BO Aarau

Zone : EF LH MFEF LWG K1 u. K2
Geschosszahl 2 215 3 5
AZ fiir: 0,4 0,3 (0,25) 2,0 bzw. 2,5
PF1 600— 750 m?2 (0,4) 0,6

2000—4000 m2 1,2—1,5

uber 5000 m2 bis 0,8

EF Einfamilienhauszone, LH Landhauszone, MF Mehrfamillienhauszone, LWG Laden-, Wohn- und Gewerbezone, K; und Ky

Kernzone

Mir erscheint die abgestufte, wie die gleitende AZ, d. h. eine
mit zunehmender Groésse der Baulandfliche wachsende AZ,
nicht begriindbar und zugleich gegen die Rechtsgleichheit
verstossend. Diese gleitenden AZ werden auch vom Juristen
aus den ndmlichen Griinden abgelehnt [7, S.41; 17, S. 75 bis
77; 18, S.170/171].

4.6. Das vertretbare Mass der AZ fiir die differenzierte Bau-
weise nach Richtplan

Wenn eine zu grosse Privilegierung dieser Sonderbau-
weise zu einer unvertretbaren Benachteiligung der Einzel-
bauweise flihren kann, so gilt es, das allgemeine Bediirfnis
und das dffentliche Interesse méglichst genau zu begriinden.
Dass in den letzten Jahren nicht nur in schweizerischen Stéd-
ten, sondern auf der ganzen Welt grossere zusammenh&n-
gende Siedlungen nach einheitlichen Pldnen erstellt werden,
beweisen die zahlreichen Berichterstattungen in jeder Fach-
zeitschrift und selbst in den Tageszeitungen. Damit diirfte
das allgemeine Bediirfnis aber auch anerkannt sein. Unter
der Annahme, dass mit der Sonderbauweise bessere «Bezie-
hungen zum Stadtbild sowie zur baulichen und landschaft-
lichen Umgebung; gute kubische Gliederung; Weitrdumig-
keit; Lage, Zweckbestimmung und Umfang der Freiflichen;
bessere Wohnhygiene und zweckmissige Verkehrslosungeny
(zit. BO Ziirich, Art. 30) geschaffen werden, dann muss das
offentliche Interesse ebenfalls als gegeben betrachtet werden,
Dies erfordert aber eine grossere Sorgfalt nicht nur fiir den
projektierenden Architekten sondern auch fiir die Bauge-
nehmigungshehorde!

Tabelle 13. Die AZ bei Einzel- und differenzierter Bauweise
Geschosszahl 2 3 4
AZ AZ AZ
Hinzelbauweise 0,4 0,6 0,8
Differenzierte Bauweise
nach Richtplan 0,45 0,66 0,89
Erhohung um 12,5 9 10,0 % 11,25 9

Als wvertretbare Erhohung erscheint mir eine solche von
rund 12 %. Fir den Kanton Ziirich hat der Regierungsrat
BO genehmigt, die diesem Mass entsprechen. In der BO ZH
(siehe 4.2.) ldsst sich aber auch das verkappte Privileg er-
rechnen. Es betrédgt fiir alle Zonen ca, 15 9, Die rechtskrif-
tige BO Opfikon gewéhrt eine Erhchung der AZ von 11 bis
40 9%, wahrend der Entwurf fiir die neue BO Diibendorf eine
solche von 10,0 % fiir die zweigeschossige, ca. 7,7 9, fiir die
dreigeschossige und 6,25 9%, filir die viergeschossige Wohn-
zone zugesteht. Demgegeniiber erreicht das Privileg in der
zit. BO Aarau in der Mehrfamilienhauszone 100 %, in der
Laden-, Wohn- und Gewerbezone 25,0 9%, und in der Kern-
zone 20,0 %.

4.7, Sonderbonus durch die AZ

Die Wahrung der Eigentumsgarantie und die freie Ver-
fligharkeit tiber den Boden (Schweizerisches Zivilgesetzbuch,
ZGB Art. 641) lassen einen Zwang fiir eine bestimmte Nut-
zung nur in beschrinktem Rahmen zu, z.B. fiir Wohn-, In-
dustrie- und Gewerbe- evtl. Landwirtschaftszonen. Auch
wenn in einer BO eine zwei-, drei-, vier- oder fiinfgeschossige
Bauweise vorgeschrieben werden kann, so besteht Xkeine
gesetzliche Moglichkeit, zu verlangen, dass an dieser oder
jener Stelle beispielsweise nur ein Einkaufszentrum oder gar
nur Ladenlokale fiir diese oder jene Kaufsgattung erstellt
werden diirften. Auch wenn die Marktforschung wirtschaft-
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liche zweckmaéssige Losungen gefunden hat, selbst wenn der
Planer diese Einrichtungen organisch im Situationsplan aus-
scheiden kann, so ist es nicht mdéglich, den Bau zu erzwingen
und doch scheint das allgemeine Bediirfnis als gegeben. Wenn
in diesem Falle weder Verbots. noch Gebotshestimmungen
zum Ziele flihren, dann konnte eine Losung vielleicht mit
einem Anreiz doch noch erbracht werden. Wenn beispiels-
weise Ladenlokale im Erdgeschoss in einer vorgesehenen
Geschéftshauszone nicht zur Bruttonutzfliche eingerechnet
werden miissen, so bedeutet dies bereits einen beachtlichen
Bonus. Ueberdies kann in diesen Féllen ein Privileg von bis zu
13,5 % an Mehrerh6hung der AZ und im Interesse zusammen-
hingender Bebauungen eine Reduktion der Mindestfliche
flir differenzierte Bauweise nach Richtplan auf 3000 bis
sogar 2000 m2 gegeniiber den 6000 m2 in Wohnzonen vertre-
ten werden.

Es liegt wohl auch im o6ffentlichen Interesse, dass diese
Dienste an richtiger Stelle konzentriert den Einwohnern zur
Verfligung stehen. Wenn solche Geschéftshauszonen orga-
nisch gut ausgeschieden werden, kann damit auch erreicht
werden, dass bestehende Dorfkerne erhalten bleiben sofern
sie kulturell und im Sinne des Heimatschutzes wertvoll sind.

5. Wahrung der Ausniitzungsziffer

Wie unter 4.1. festgestellt, darf eine Erhohung der AZ
auf dem Wege der Ausnahmebewilligung nicht vorgenommen
werden, um die Rechtsgleichheit zu wahren. Eine Umgehung
dieser Forderung ist an sich aber wissentlich oder unbewusst
auf eine andere Art moglich. Wenn némlich ein Grundstiick
mit einer nach BO festgesetzten AZ iiberbaut ist, so konnte
bei geniigend grossen uniiberbauten Grundstiicksteilen eine
nachtrégliche Parzellierung vorgenommen werden. Damit
wiirde ein neues Grundstiick geschaffen, das wiederum tiber-
baut werden konnte. Es verbleibt aber eine Restparzelle mit
einer bereits erstellten Bebauung, welche die in der BO
festgesetzte AZ nicht mehr einhélt und plotzlich dadurch eine
bedeutungsvolle Mehrausniitzung des Baulandes aufweist. In
BO mit zuldssiger differenzierter Bauweise nach Richtplan
miissen daher die notigen Rechtssitze erlassen werden, da-
mit eine solche nachtrégliche Mehrausniitzung durch Par-
zellierung verhindert werden kann. An und fiir sich darf eine
Aufteilung eines Grundstlickes nach Zivilrecht zwar nicht
verhindert werden. Nach Auffassung namhafter Juristen sind
in einem solchen Fall die Grenzen zwischen privatem und
offentlichem Recht verwischt und nicht mehr klar und scharf
zu ziehen, Und doch besteht die Tatsache dass mit einer
nachtraglichen Parzellierung ein Rechtsatz wverletzt wird.
Art. 641 ZGB gewdhrt die Verfiligharkeit einer Sache nur in
den Schranken der Rechtsordnung. Das Bundesgericht pri-
zisiert, dass nur innert der Schranken, die ihm im Offent-
lichen Interesse durch Gesetz oder einem auf gesetzlicher
Erméichtigung beruhenden Rechtssatz gezogen sind, verfligt
werden diirfe (BGE 821 106; 85I 231; 601 271; BGE v, 1. 7.
1943). Art. 6 ZGB besagt, dass die Kantone in ihren offent-
lich-rechtlichen Befugnissen durch das Bundeszivilrecht nicht
beschrankt werden, Art.2 ZGB besagt ferner: «Der offen-
bare Missbrauch eines Rechtes findet keinen Rechtsschutz.»
Wenn aber das Bundesgericht ferner ausfiihrt, eine Baube-
willigung stelle fest, dass einem Projekt vom polizeilichen,
offentlich-rechtlichen Standpunkt aus keine Hindernisse ent-
gegenstehen (BGE 59 I 79), so entspricht dies allenfalls nicht
mehr den Tatsachen, wenn durch eine nachtrégliche Parzel-
lierung die AZ nicht mehr eingehalten ist und iiberdies da-
mit auch Grenzabstandsvorschriften verletzt werden konnten,
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Von Schulthess weicht einer Losung aus, wenn er sich ledig-
lich mit der Feststellung begniigt: «... vom Standpunkt der
Rechtsgleichheit und der Rechtssicherheit aus vorzuziehen
ist, dass eine nachtrédgliche Unterteilung unterbleibt [17,
S.T4]. Zimmerlin erachtet es als selbstverstandlich, dass die
gleiche Grundstiicksfldche nur einmal bei der Berechnung der
AZ fiir ein Bauvorhaben und nicht nach allfidlliger Hand-
dnderung bei einem spéiteren Bau nochmals berilicksichtigt
werden darf [20 S.125]. Die Formulierung in der BO solle
aber nicht den Charakter eines Verkaufsverbotes haben.

Es sind mehrere Losungsmoglichkeiten vorhanden:

a) Die neue privatrechtliche Grundstlicksgrenze wird bau-
rechtlich als unbeachtlich behandelt. Dadurch wiirden beim
Erwerber des abgetrennten Grundstiicks die Vorschriften
Uber die Abstédnde und der AZ derart angewendet, als ob er
das Grundstiick nicht erworben hétte. Eine solche Betrach-
tung wiirde m. E. nicht nur wegen Rechten und Pflichten aus
offentlichem Recht gegen Treu und Glauben verstossen
(Art.2 ZGB), sie wire auch in der Praxis nach ldngerem
Zeitraum nur noch schwer iiberpriifbar.

b) Denkbar ist die Formulierung eines Verbotes des Rechts-
missbrauchs in BO: «Offenkundig missbrduchliche Anrufung
von Bauvorschriften findet keinen Schutzsy (20, S.25 bis 28;
BO Aarau, § 2, Ziff. 3). Diese allgemein gehaltene Bestim-
mung kann aber m.H. vom Baulustigen, wie vom Archi-
tekten, ohne weiteren Kommentar schwerlich in ihrer Be-
deutung verstanden werden.

c) Die Verkleinerung der Grundstiicksfliche unter das nach
AZ erforderliche Mass ist nur dann zuléssig, wenn flir den
abgetrennten Teil ein Revers als Offentlich-rechtliche Eigen-
tumsbeschréinkung in Form eines Bauverbotes im Grund-
buch eingetragen wird. Von Schulthess vertritt die Meinung
zu Recht, dass eine solche Erlaubnis zu dusserst schwierigen
und uniibersichtlichen Rechtsverhdltnissen fithren kann [17,
S.74], ferner BO der Gemeinde Maur vom 4.7, 1959, RRB
29.12.1960, Art.10, Abs. 1 sowie BO der Gemeinde Zollikon
vom 31.3. 1961, Art, 21).

d) Zu einer offensichtlichen Belastung des Grundbuches
fuhrte die Bestimmung in einer BO, dass fiir jedes Bauvor-
haben, also auch fiir die Einzelbauweise nach festgesetzter
AZ eine offentlich-rechtliche Eigentumsbeschrinkung einzu-
tragen sei, wonach das Grundstiick baulich nicht weiter aus-
geniitzt werden diirfe, als dies mit dem genehmigten Bau-
gesuch bestimmt ist.

e) Die einfachste und klarste Formulierung erscheint mir
folgende: «Ein bebautes Grundstiick darf nachtriglich nur
unterteilt oder in seiner Fliche vermindert werden, wenn
dadurch die zuldssige AZ nicht iiberschritten wird. Eine
weitere Verminderung der Grundstiicksflache ist nur dann
zulédssig, wenn sich die AZ durch eine grundbuchlich ge-
sicherte Minderausniitzung einer benachbarten Bauparzelle
gesamthaft einhalten ldsst» (Spezial-BO Rietholz/Zolliker-
berg vom 17.12.1958 RRB vom 26. 2, 1959, Art.12 und fern-
ner Spezial-BO Langwatt/Zollikerberg vom 8.7.1959, RRB
vom 19.1.1961, Art, 12).

6. Schlussfolgerung

Die AZ ist ein geeignetes und vielfdltiges Instrument,
das sowohl fiir die Einzelbauweise wie fiir die differenzierte
Bauweise nach Richtplan immer mehr an Bedeutung flir die
Verwendung in BO erlangen wird. Die AZ muss aber in In-
halt und Wesen richtig erfasst werden sollen sich nicht
Ueberbestimmungen, Verkomplizierungen oder anderseits un-
glinstige zwangsldufige Folgen in der Praxis des Bauwesens
und in der Bauplanung ergeben. Die AZ dient als taugliches
Mittel um die Rechtsgleichheit zu wahren und beseitigt viele
Fille von Rechtsunsicherheit. Die AZ ist uniliberschreitbares
Hochstmass. Eine Ausnahmebefugnis zur Erhohung der AZ
darf nicht statuiert werden. Die AZ als Rechtssatz in BO ist
zu normalisieren und sollte micht willkiirlich in verschie-
dener Grosse festgesetzt werden. Hine offensichtlich zu
dichte (bestehende) Bebauung darf nicht als politisches Ar-
gument dienen, um in einer zu revidierenden BO die AZ
nochmals zu erhohen. Die AZ erzeugt keinenfalls eine neue
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zusitzliche und erweiterte Einschridnkung des Eigentums,
als dies schon durch die liblichen Rechtssédtze von BO iiber
Abstands- und Bauhdhenbestimmungen geschehen ist. Die
A%Z schafft im Gegenteil freiheitlichere Gestaltungsmoglich-
keiten in den verschiedensten Anordnungen von Baukuben
und Aufteilung des zuldssigen Bauvolumens. Ueberdies kann
fiir die differenzierte Bauweise nach Richtplan sogar eine
geringfiigige Erhchung der AZ zugestanden werden. Durch
die AZ werden neben den gleich gross bemessenen Bauvo-
lumen innerhalb der gleichen Bauzone die Wohnungs- und
Wohndichte bestimmt, aber auch der Baulandanteil pro
Quadratmeter Bruttonutzfldche.

Die AZ gewdhrleistet niemals einen guten Stidtebau,
noch eine ausreichende Freihaltung bzw. ein geniigendes
Mass an uniiberbaubaren Fldchen innerhalb eines Grund-
stiickes.

Fiir die Praxis muss die AZ genau prizisiert und im
Mass vereinheitlicht werden. Nur dadurch wird die Anwen-
dung sowoh] fiir den Architekten wie fiir die Baugenehmi-
gungsbehodrde handlich. Die AZ erfiillt lediglich eine Hilfs-
funktion und bedarf daneben immer noch der iiblichen bau-
rechtlichen Hauptinstitute,

Berichiigung: In Tafel II, S. 56, soll die siebtletzte Zeile
lauten: «gleiche AZ wie der zweigeschossige Dreispdnnertyp.

Adresse des Verfassers: Dr. sc. techn. Werner H. Real, Bach-
eggliweg 22, Winterthur 5.

Kleinkraftwerk Oberalp

Im Dezember 1961 kam nach anderthalbjdhriger Bauzeit
das Kraftwerk Oberalp in Betrieb, das dem Elektrizitdtswerk
Urseren gehort und von W. Grimm, dipl. Ing., Thun, projek-
tiert worden war. Es nutzt die Wasser der Oberalp-Reuss
und ihrer Zufliisse mit einem Binzugsgebiet von 11,4 km?2 aus,
wobei der Oberalpsee als natiirliches Speicherbecken dient.
Eine kleine Staumauer erlaubt, den See auf Kote 2026 m ii. M.
zu stauen und damit einen Nutzinhalt von 0,83 Mio m3 bei
einer Absenkung um 5,5 m zu erreichen. Vom Gesamtgefille
von rd. 560 m zwischen Oberalpsee und Wasserriickgabe an
die Reuss auf Kote 1466 m wurde vorerst nur die untere
Stufe zwischen dem Awusgleichbecken bei «Schéni» mit Stau-
ziel 1889 m und der Wasserriickgabe mit einem Gefédlle von

DK 621.29

rd. 420 m ausgebaut, Die Nutzung der oberen Stufe ist fiir
spéter vorgesehen, wenn der Energiebedarf weiter ansteigt.
Dabei kann der Oberalpsee bis auf Kote 2028,5 m ii. M. ge-
staut und das Nutzvolumen auf 1,35 Mio m3 (Absenkung um
8 m) erhoht werden. Das interessante Werk ist im «Bulletin
Oerlikony» 353 vom Juli 1963 ausfiihrlich beschrieben.

Die Wasserfassung der Oberalp-Reuss bei Schoni ist mit
einem Ausgleichbecken von 20000 m3 Nutzinhalt bei einer
Absenkung um 9 m verbunden, Es bezweckt das Bereit-
stellen einer Wassermenge, die fiir einen siebenstiindigen
Vollastbetrieb ausreicht fiir den Fall, dass der Abfluss der
Reuss zwischen Oberalpsee und Wasserfassung durch Schnee
oder Eis gestért werden sollte, Normalerweise bleibt der
Stau im Becken konstant. Eine ferngesteuerte Drosselklappe
in der Entnahmeleitung des Oberalpsees passt den Zufluss
zum Ausgleichbecken dem Verbrauch an.

Eine 1,25 km lange Hangleitung aus Schleuderbeton-
rohren von 70 cm Durchmesser fiihrt mit schwachem Gefille
zu einem XKleinen Wasserschloss, das Druckstdsse in den Lei-
tungen ausgleicht, und in welchem eine Drosselklappe als
Rohrbruchsicherung eingebaut ist. Die 1,25 km lange Druck-
leitung ist fiir eine Wassermenge von 800 I)s bemessen; ihre
Durchmesser betragen 600 bzw. 550 mm.

Die Zentrale, die sich nahe beim Zusammenfluss der
Oberalp- mit der Unteralp-Reuss befindet, enthilt eine ein-
zige Maschinengruppe sowie 1 Transformator fiir 3,15/15 kV
und die ndtigen elektrischen Anlagen, Die von der Ma-
schinenfabrik Bell, Kriens, gelieferte zweidiisige Peltontur-
bine leistet bei einem Nettogefélle von 397 m und einer Was-
sermenge von 807 l/s 2715 kW (Drehzahl 750 U/min). Das
fliegend angeordnete Laufrad ist auf die Generatorwelle auf-
gesetzt. Der Turbine ist ein Kugelschieber vorgeschaltet,
der mit Druckdl betétigt wird. Der von der Maschinenfabrik
Oerlikon gebaute Drehstrom-Generator ist fiir 3600 kVA
Dauerleistung bei 3150 V gebaut.

Die Zentrale Andermatt ist unbedient; sie wird von
Hospental aus ferngesteuert und ferngemessen. Demzufolge
werden die Vorgéinge beim Anlaufen, Regulieren und Abstel-
len der Maschinengruppe automatisch vorgenommen, Fir
Storungsfille blieb die Moglichkeit eines Handeingriffs er-
halten. Bei der Ausfiihrung dieser Automatik war einerseits
die richtige Reihenfolge der Schalt- und Steuervorginge
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Zuordnung der Schalttafelfelder:
1 380/220 V-Einspeisung

2 380/220 V-Verteilung

3 48 V-Verteilung
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Synchronisierung

Erregung

Gruppe 3600 kVA

links: Abgang Bé&z, rechts: Abgang Gemsstock
links: Abgang Oberalp, rechts: Reserve

links: Reserve, rechts: Hydraulik

© O N @ g N~

81



	Die Ausnützungsziffer

